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RS OGH 1967/2/9 1Ob1/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.02.1967

Norm

ZPO §332

ZPO §365

Rechtssatz

Ein Auftrag, den Sachverständigengebührenvorschuß ab einem bestimmten Termin in bestimmten Monatsraten

einzuzahlen, ist als Gewährung einer einheitlichen Frist (bis zum Ablauf der Ratenzahlungszeit) für den Vorschußerlag

zu werten.
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